
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

Niemand darf benachteiligt werden, zum Beispiel wegen seiner
Herkunft, seines Geschlechts oder seiner Religion.

Artikel 3: Gleichheit vor dem Gesetz



Jeder Mensch darf seinen Glauben und seine Religion frei ausüben. 

Das bedeutet, dass du an das glauben kannst, was du möchtest, und
dich zu einer Religion bekennen darfst.

Artikel 4: Glaubens- und Gewissensfreiheit



Jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern, auch in der Presse,
im Radio und im Fernsehen. 

Zensur, also das Verhindern von freien Meinungsäußerungen, ist
verboten.

Artikel 5: Meinungsfreiheit



Alle Menschen haben das Recht, sich in Gruppen
und Vereinen zusammenzuschließen und sich

friedlich zu versammeln.

Artikel 8: Versammlungsfreiheit



Deine privaten Nachrichten in Briefen, E-Mails oder Telefonaten
sind geschützt. 

Niemand darf sie ohne deine Zustimmung lesen oder abhören.

Artikel 10: Brief- und Fernmeldegeheimnis



Du darfst dich im ganzen Land frei bewegen und deinen
Wohnsitz wählen. 

Es gibt Ausnahmen, aber im Allgemeinen kannst du dich
frei bewegen.

Artikel 11: Freizügigkeit



Jeder Mensch darf seinen Beruf frei wählen. 

Es gibt Regeln, aber im Grunde kannst du den Beruf ausüben,
den du möchtest.

Artikel 12: Berufsfreiheit



Niemand darf ohne deine Zustimmung in deine Wohnung
eindringen, außer es gibt einen besonderen Grund.

Artikel 13: Unverletzlichkeit der Wohnung



Du darfst dein Eigentum behalten und vererben. 

Das ist dein Recht.

Artikel 14: Eigentum und Erbrecht



Jeder hat das Recht, sich schriftlich mit Bitten oder
Beschwerden an die zuständigen Stellen zu wenden.

Artikel 17: Beschwerderecht


